
Den schönen Worten müs-
sen Taten folgen 

 
Am 26. März 2009 ist das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen in Deutschland in Kraft getreten.  
Die Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen nimmt den 
heutigen Europäischen Aktionstag für die Gleichstellung behinderter Menschen 
zum Anlass auf diese UN-Konvention hinzuweisen und mit Nachdruck zu fordern 
diese mit entsprechenden Taten umzusetzen.    
 

In der offiziellen Übersetzug dieser UN-Konvention heißt es unter anderem: 
 
In Anerkennung des wertvollen Beitrags, den 
Menschen mit Behinderungen zum allgemei-
nen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaf-
ten leisten und leisten können,  
in der Erkenntnis, dass die Förderung des 
vollen Genusses der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten durch Menschen mit Behin-
derungen zu erheblichen Fortschritten in der 

menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung der Gesellschaft führen wird, 
und in der Erkenntnis, wie wichtig die indivi-
duelle Autonomie und Unabhängigkeit für 
Menschen mit Behinderungen ist, einschließ-
lich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu 
treffen, 

 
verpflichten sich die Vertragsstaaten, 

 
• die volle Verwirklichung aller Men-
schenrechte und Grundfreiheiten für alle 
Menschen mit Behinderungen ohne jede Dis-
kriminierung aufgrund von Behinderung zu 
gewährleisten und zu fördern.  
• alle geeigneten Gesetzgebungs-, Ver-
waltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 
Umsetzung der in diesem Übereinkommen 
anerkannten Rechte zu treffen;  
• alle geeigneten Maßnahmen ein-
schließlich gesetzgeberischer Maßnahmen zur 
Änderung oder Aufhebung bestehender Ge-
setze, Verordnungen, Gepflogenheiten und 
Praktiken zu treffen, die eine Diskriminierung 
von Menschen mit Behinderungen darstellen;  
• Handlungen oder Praktiken, die mit 
diesem Übereinkommen unvereinbar sind, zu 
unterlassen und dafür zu sorgen, dass die 
staatlichen Behörden und öffentlichen Ein-

richtungen im Einklang mit diesem Überein-
kommen handeln;  
• alle geeigneten Maßnahmen zur Besei-
tigung der Diskriminierung aufgrund von Be-
hinderung durch Personen, Organisationen 
oder private Unternehmen zu ergreifen; 
• sofortige, wirksame und geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um in der gesamten 
Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der 
Familien, das Bewusstsein für Menschen mit 
Behinderungen zu schärfen und die Achtung 
ihrer Rechte und ihrer Würde zu fördern;  
Klischees, Vorurteile und schädliche Prakti-
ken gegenüber Menschen mit Behinderungen, 
einschließlich aufgrund des Geschlechts oder 
des Alters, in allen Lebensbereichen zu be-
kämpfen; das Bewusstsein für die Fähigkeiten 
und den Beitrag von Menschen mit 
Behinderungen zu fördern.  

 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen 

 
das gleiche Recht aller Menschen mit Behin-
derungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten 
wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu 

leben, und treffen wirksame und geeignete 
Maßnahmen, um Menschen mit Behinderun-
gen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre 
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volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und 
Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern, 
indem sie unter anderem gewährleisten, dass 
• Menschen mit Behinderungen gleich-
berechtigt die Möglichkeit haben, ihren Auf-
enthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo 
und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet 
sind, in besonderen Wohnformen zu leben; 
• Menschen mit Behinderungen Zugang 
zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstüt-
zungsdiensten haben, einschließlich der per-
sönlichen Assistenz, die zur Unterstützung 
des Lebens in der Gemeinschaft und der Ein-
beziehung in die Gemeinschaft sowie zur 
Verhinderung von Isolation und Absonderung 
von der Gemeinschaft notwendig ist; 
• dass alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln 
sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf 
gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche 
Vorteile durch das Gesetz haben.  
• dass Frauen und Mädchen mit Behin-
derungen mehrfacher Diskriminierung ausge-
setzt sind, und ergreifen in dieser Hinsicht 
Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass sie 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten voll 
und gleichberechtigt genießen können.  
• das Recht von Menschen mit Behinde-
rungen auf Bildung.  

 
Um dieses Recht ohne Diskriminierung und 
auf der Grundlage der Chancengleichheit zu 
verwirklichen, gewährleisten die Vertrags-
staaten ein integratives Bildungssystem auf 
allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit 
dem Ziel, die menschlichen Möglichkeiten 
sowie das Bewusstsein der Würde und das 
Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Ent-
faltung zu bringen und die Achtung vor den 
Menschenrechten, den Grundfreiheiten und 
der menschlichen Vielfalt zu stärken; Men-
schen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, 
ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie 
ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
voll zur Entfaltung bringen zu lassen; Men-
schen mit Behinderungen zur wirklichen 
Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befä-
higen. 
Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen 
die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit 
Behinderungen nicht aufgrund von Behinde-
rung vom allgemeinen Bildungssystem ausge-
schlossen werden und dass Kinder mit Behin-
derungen nicht aufgrund von Behinderung 
vom unentgeltlichen und obligatorischen 
Grundschulunterricht oder vom Besuch wei-
terführender Schulen ausgeschlossen werden 
… 

 
Deutschland ist in vielen Bereichen noch weit von diesen Zielen entfernt.  Insbe-
sondere in der Bildung, bei der freien Wahl des Wohnortes und dem Recht auf 
persönliche Assistenz besteht großer Änderungsbedarf. 
Nur 15% der behinderten Kinder gehen in Deutschland auf eine Regelschule. 
Zehntausende Menschen leben aus reinen Kostengründen und  häufig gegen ih-
ren erklärten Willen in stationären Einrichtungen. Das Recht auf ausreichend 
persönliche Assistenz haben nur wenige Menschen mit Behinderung verwirk-
licht. 
Die Unterzeichnung der UN-Konvention durch Deutschland und ihr Inkrafttre-
ten lässt keine Sonderregelungen für behinderte Menschen mehr zu und ver-
pflichtet Staat und Gesellschaft zu raschem Handeln. 
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